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Beratungsgegenstand: 
Kindergartenbedarfsplanung 2020/2021 
 
 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Lüdinghausen stimmt einer Erweiterung des Neubaus der Kindertageseinrichtung 
„Am Kastanienbaum“ Seppenrade von 4 auf 6 Gruppen zu.  
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
GO NRW, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) 
 
 
III. Sachverhalt: 
Der Kreis Coesfeld hat der Verwaltung am 27.06.2019 die erste Bedarfsprognose für das 
Kindergartenjahr 2020/2021 bekanntgegeben. Demnach besteht für das Stadtgebiet Lüdinghausen 
und den Ortsteil Seppenrade ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen, sowohl für Kinder im 
Alter von unter 3 Jahren als auch im Alter von über 3 Jahren. Gründe sind die weitere Steigerung der 
Anmeldequote von Kindern im Alter von unter 3 Jahren sowie die fortdauernden Wanderungsgewinne 
bedingt durch Zuzüge bei stagnierender Geburtenzahl. 
 
Die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Kreis Coesfeld ausführlich in einer 
noch zeitnah nach den Sommerferien zu terminierenden Sitzung des Ausschusses für soziale 
Infrastruktur und Familienförderung (geplant: 19.09.2019) vorstellen. Gleichzeitig wird die Verwaltung 
Lösungsvorschläge zur Deckung des zusätzlichen Betreuungsbedarfs unterbreiten.  
 
Zumindest für den Ortsteil Seppenrade besteht jedoch die Erforderlichkeit eines zeitnahen Handelns, 
um den zusätzlichen Betreuungsplatzbedarf ohne zusätzliche infrastrukturelle Maßnahmen rechtzeitig 
zum 01.08.2020 bereitstellen zu können. Nach der Berechnung des Kreises Coesfelds besteht für 
Seppenrade im Kindergartenjahr 2020/2021 der nachstehend erläuterte zusätzliche 
Betreuungsplatzbedarf von 2,3 Gruppen: 
 



 2 
Kinder unter 3 Jahre 
Platzbedarf 2020/2021:  102 Plätze 
Ausbaustand 2019/2020:     87 Plätze 
Differenz:             + 15 Plätze = 1,5 Gruppen 
 
Kinder über 3 Jahre 
Platzbedarf 2020/2021:  214 Plätze 
Ausbaustand 2019/2020:  197 Plätze 
Differenz:              + 17 Plätze = 0,8 Gruppen 
 
Der private Investor und der Träger (DRK-Kreisverband) des Neubaus der Kindertageseinrichtung 
„Am Kastanienbaum“ haben sich bereit erklärt, das sich gerade im Bau befindliche  Gebäude durch 
ein Obergeschoß zu erweitern. Der Neubau war für 4 Gruppen ausgelegt. Durch die Erweiterung des 
Obergeschosses können weitere 2 Gruppen untergebracht werden. Nach dem gegenwärtigen 
Baufortschritt des Gebäudes ist eine Erweiterung auf der vorhandenen Fläche ohne weiteres möglich, 
allerdings müsste eine Entscheidung in den nächsten 14 Tagen gefällt werden, weil bis dahin die 
Weichenstellung für den vergrößerten Baukörper getroffen sein muss, damit es nicht zu 
Bauverzögerungen oder späteren Umbaumaßnahmen kommt. 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  
Da der Baukörper von einem Investor errichtet wird, entstehen der Stadt für die bauliche Erweiterung 
keine Kosten.  
 
Das Jugendamt gewährt den Trägern von Kindertageseinrichtungen Kindpauschalen und 
Mietpauschalen, deren Höhe von der Art der Trägerschaft abhängig ist. Es verbleibt immer ein 
Eigenanteil der Träger, der von der Stadt übernommen wird. Insoweit übernimmt die Stadt auch für 
die Kindertageseinrichtung „Am Kastanienbaum“ den Trägeranteil. Je nach Gruppenstruktur und 
Buchung von Betreuungsstunden der Eltern variiert dieser Eigenteil, so dass eine konkrete 
Bezifferung im Vorhinein nicht möglich ist.  
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